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Beschlussvorlage 
 
Vorlage Nr.: BV/263/2022 

 
 

Federführung: Fachdienst 3 – Soziales Datum: 03.11.2022 
Bearbeiter:   AZ:  
 
 

Beratungsfolge Termin  

Ausschuss für Soziales und 
Kinderbetreuung 

17.11.2022 öffentlich 

Verwaltungsausschuss 07.12.2022 nicht öffentlich 
Rat Gemeinde Bohmte 15.12.2022 öffentlich 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Erweiterung Kita Hummelhof: Neue Planungen 
 
Sachverhalt: 

 
Mit Beschluss des Rates der Gemeinde Bohmte vom 25.03.2021 wurde die Erweiterung der 

Kindertagesstätte Hummelhof auf das Haushaltsjahr 2023 verschoben.  

 
Lt. Beschluss ist angedacht, die Kindertagesstätte in Herringhausen um 1 Krippengruppe 

und um eine Kindergartengruppe zu erweitern. 

 
Um den Bedarf an Betreuungsplätzen übergangsweise zu decken, wurde in der 

Kindertagesstätte Hummelhof eine Übergangsgruppe mit 10 Plätzen eingerichtet. Die 

aktuelle Betriebserlaubnis endet zum 31.07.2023. 

 
In gemeinschaftlicher Abstimmung mit der Leitung und dem aktuellen Team der 

Kindertagestätte Hummelhof erfolgte noch einmal eine Umplanung der angedachten 

Baumaßnahme. 
 

Folgende Aspekte wurden bei der Umplanung berücksichtigt: 

- Erweiterung des Hummelhofes um 2 weitere Kindergartengruppen, die auch als 

altersübergreifende Gruppen eine Betriebserlaubnis erhalten 
- Reduzierung des Umbaus im Bestand 

- Verkleinerung der Mensa mit einer direkt anliegenden Küche 

- Verkleinerung des Anbaus 
 

Die aktuelle Zeichnung der Baumaßnahme mit der entsprechenden Kostenschätzung ist der 

Vorlage angefügt. 
 

Mit Umsetzung dieser Planung würde die Kindertagesstätte dann von 3 (1 Gruppe U3 u. 2 

Gruppe Ü3) auf 5 Gruppen (1 Gruppe U3 und 4 Gruppen Ü3) erweitert werden. 

Die Notwendigkeit eine weitere Krippengruppe hier einzuplanen, ist nach der Auffassung der 
Verwaltung und der Leitung der Kindertagesstätte nach den jetzigen Erfahrungen nicht 

gegeben. Derzeit befinden sich beispielsweise 15 Kinder in der Krippengruppe. Allein 11 

Kinder werden in diesem Kindergartenjahr 3 Jahre alt. 7 Kinder vollenden bereits in diesem 
Jahr das 3. Lebensjahr. 
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In altersübergreifenden Kindergartengruppen ist die Möglichkeit ebenfalls gegeben U3-

Kinder aufzunehmen. Gem. § 7 Abs. 2 1. DVO NKITAG ist in diesem Fall eine 
Platzreduzierung vorzunehmen, wenn mehr als 3 Kinder keine Kindergartenkinder sind (3 

U3-Kinder= 6 Plätze). 

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Anbau des Hummelhofes, wie in der anliegenden 
Zeichnung dargestellt, umzusetzen. 

 

 

 
 

 

Folgende Kosten sind lt. aktueller Kostenschätzung aufgrund der anliegenden Zeichnung im 
Haushalt der Gemeinde Bohmte einzuplanen: 

 
Bruttokosten insgesamt:  1.653.990,16 € 
 
 
Die Kosten der bisherigen Planung wurden in 2021 wie folgt kalkuliert: 
 
Bruttokosten:  2.163.386,26 € 

 
 
Beschluss: 

Der Rat der Gemeinde Bohmte beschließt, dass die Erweiterung der Kita Hummelhof nach 
den anliegenden Plänen von 3 auf 5 Gruppen (1 Krippengruppe und 4 Kindergartengruppen) 
erfolgen soll. Die Haushaltsmittel sind  im Haushalt der Gemeinde Bohmte entsprechend zur 
Verfügung zu stellen. 
 
 
 

Finanzierung: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 

 Keine finanziellen Auswirkungen 

 Gesamterträge und/ oder 
Gesamteinzahlungen (ohne 
Folgekosten) in Höhe von 

   
 
      € 

 Gesamtaufwendungen und/ oder 
Gesamtauszahlungen (ohne 
Folgekosten)  in Höhe von  

  
 

 
 
      € 

     
 

 im  Ergebnishaushalt Produkt:       
   Kostenstelle:       
 

  Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
  

 
Deckung erfolgt im Rahmen des zugehörigen Budgets 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 
Jährliche Folgekosten:       

 

x

 

im  Finanzhaushalt Investitionsnummer: 3651020003 
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Die Maßnahme ist im Investitionsplan 20                   enthalten 
                                                                                      nicht enthalten 
 

  
 

Deckungsmittel stehen bei der zuständigen Haushaltsstelle zur Verfügung 
Deckung erfolgt durch       

  Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 
 

Die Finanzierung bei nicht zur Verfügung stehenden Deckungsmitteln muss erfolgen: 

 durch einen Nachtragshaushalt 

 

 
 
 
 
______________________ 
Unterschrift 
 
Anlagen: 

Zeichnung  
Kostenschätzung 
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